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► Nr.  VO/2023/12823
öffentlich

Lübeck, 07.12.2023
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Jessica Anton (E-Mail: jessica.anton@luebeck.de Telefon: 122-1453)

Begegnungsstätte für drogensuchtkranke Bürger:innen: Umset-
zung des Haushaltsbegleitbeschlusses "Erweiterung der Öffnungs-
zeiten"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

18.12.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
06.02.2024 Ausschuss für Soziales Öffentlich zur Kenntnisnahme
20.02.2024 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich zur Kenntnisnahme

27.02.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
29.02.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Umsetzung des von der Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 28.09.2023 beschlossenen Haus-
haltsbegleitbeschlusses: 

„Begegnungsstätte Wallhalbinsel: Das Budget der Begegnungsstätte auf der Wallhalbinsel 
wird um 160.000 € für die Erweiterung der Öffnungszeiten (90.000 €) und Ausgabe von Gra-
tisessen (70.000 €) erhöht.“

Bericht:
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 28.09.2023 den Haushaltsbegleitbeschluss für das 
Haushaltsjahr 2024 gefasst, das Budget der Begegnungsstätte für die Erweiterung der Öff-
nungszeiten zu erhöhen.

Im vorherigen Bericht zur Zwischenevaluation des Betriebs der Begegnungsstätte 
(VO/2023/12658) wurde informiert, dass die AWO zu dem Beschluss der Erweiterung der 
Öffnungszeiten die Planungen vornehmen und anschließend hierüber eine Information er-
folgen wird.

Die Planungen der AWO und Abstimmungen sind hierzu erfolgt.

Mit der Erhöhung des Budgets um 90.000 € im Haushaltsjahr 2024 können die Öffnungs-
zeiten der Begegnungsstätte durch die AWO wie folgt erweitert werden:
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Bisherige Öffnungszeiten: Neue Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9 – 14 Uhr Montag – Freitag 9 – 16 Uhr

Samstag 9 – 14 Uhr

Die Umsetzung der erweiterten Öffnungszeiten kann frühestens ab 01.01.2024 erfolgen, 
sofern bis dahin die Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht des Landes 
Schleswig-Holstein vorliegt.

Anlagen:
./.

Senatorin Pia Steinrücke

2 von 2 in Zusammenstellung


	Vorlage

